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Legende:
1)  Anordnung links oder rechts
2)  In allgemein zugänglichen Räumen Schutzhauben anbringen.
3)  Etagenverteiler analog mit Zähler und Bezügerüberstromunterbrecher bezeichnen.
4)  Nummerierung vom Bezugspunkt aus gesehen im Uhrzeigersinn.
     Beginn bei der Wohnungstür links.

Etagen Bezugspunkt

4)

Abdeckung unverwechsel- und plombierbar
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Res. LD EH Allg

Bei Verteilungen von Mehrfamilienhäusern
mit 2 Hauseingängen sind diese durchgehend 
separat anzuordnen (zuerst Hauseingang 1 und nachher
Hauseingang 2. In der Bezeichnung sind die offiziellen 
Hausnummern zu verwenden.
(z.B. Haus 7a,1.OG Whg 2)
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1. Kurzbezeichnung

    UG     Untergeschoss
    EG     Erdgeschoss
    OG     Obergeschoss
    DG     Dachgeschoss
    ATT    Attika
    LD      Laden
    EH     Einstellhalle
    Gar    Garage
    Allg    Allgemein

1.      Geschossbezeichnung (Fig. 1-3)

2.1    Der massgebende Standort für die Bezeichnung der Geschosse ist der offizielle
         Haus-Eingang (HE).

2.2   Führt der Hauseingang zwischen zwei Wohngeschossen ins Haus, so ist das untere Geschoss als
        Untergeschoss und das obere Geschoss als EG zu bezeichnen.
        (sofern gleiche Anzahl oder mehr Treppenstufen abwärts als aufwärts führen)
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